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1. Angaben zur Gemeinde 
 Die Gemeinde Boms gehört zum Landkreis Ravensburg und grenzt an Bad Saulgau im 
Landkreis Sigmaringen und an Altshausen, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach und Eichste-
gen im Landkreis Ravensburg. 
 Die Einwohnerzahl der Gemeinde Boms beträgt derzeit ca. 721 Einwohner (Quelle: Statis-
tisches Landesamt Baden-Württemberg, IV/2021). 
 Der räumliche Geltungsbereich des Solarparks liegt östlich des Hauptort Boms.  

 
 
2. Ziel und Zweck der Planung  
 Die Gemeinde beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die Ausweisung ei-

nes Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage. Der Be-
bauungsplan wird als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung Freiflächenphotovoltaikanlage ausweisen.  

  
 Ziel der Gemeinde Boms ist es die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

tung von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf der Gemarkung Boms zu schaffen. Vorha-
bensträger ist die Firma Vesofast GmbH in Verbindung mit dem Eigentümer der Fläche.  

 
 Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Ener-

gien erzeugten Stromes bis zum Jahr 2045 auf mindestens 100 % (bis zum Jahr 2025 auf 
40 bis 45 %, bis zum Jahr 2030 auf 65 %) zu erhöhen, plant der Vorhabenträger die Er-
richtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf der Gemarkung Boms. 

 
 Durch die bestehende Freiflächenphotovoltaikanalage gegenüber dem Plangebiet und der 

im November 2021 vom Gemeinderat beschlossenen Anlage „Solarpark Egelsee Flst. Nr. 
37/3“, möchte die Gemeinde mit der neuen geplanten Anlage Ihren Weg zur Klimaneutra-
lität weiter fortsetzen. 

 
 Mit der am 7. März 2017 von der Landesregierung verabschiedeten Verordnung zur Öff-

nung der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und 
Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung – FFÖ-VO) 
können in Baden-Württemberg bei den bundesweiten Solarausschreibungen auch Gebote 
auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligen, landwirtschaftlichen Gebieten im Um-
fang von bis zu 100 MW pro Kalenderjahr bezuschlagt werden. Boms ist als Gemarkung 
mit benachteiligten Teilflächen ausgewiesen. Nur einzelne Teilflächen innerhalb des Ge-
meindegebietes werden demnach als benachteiligt definiert.  

 Eine Förderung der Anlage ist aufgrund der direkten Lage entlang der Schienenstrecke 
entsprechend den neuen Ausführungen des EEG 2021 trotzdem möglich. Für Solaranla-
gen entlang von Autobahnen oder Schienenwegen wird die Flächenkulisse ausgeweitet. 
Zukünftig darf dieser sogenannte Seitenrandstreifen in einer Breite von 200 Metern (ur-
sprünglich 110 m) genutzt werden.  

 
 Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die Um-

stellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und ei-
nen wichtigen Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankerten Kli-
maschutzzielen zu leisten. Hierfür sollen die Ausschreibungen für Freiflächensolaranlagen 
geöffnet werden. Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und 
Landschaftsschutzes gewahrt werden, indem sowohl besonders geeignete landwirtschaft-
liche Nutzflächen, auch hinsichtlich der Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und 
in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaftliche Betriebe, als auch für 
den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame Flächen möglichst geschont werden. 

  
 Der Gemeinderat wägt im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens den Interessenskon-

flikt zwischen der Energieversorgung mit erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse 
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der Landwirtschaft gleichmäßig ab, indem er die Bebauung mit Freiflächenphotovoltaikan-
lagen nicht auf der rechtlich zulässigen Breite von 200 m zu Schienenstrecke wie vom 
Vorhabensträger gewünscht zustimmt, sondern diese Breite auf 110 m entsprechend der 
alten Förderrichtlinien reduziert.    

 
 Erfordernis der Bauleitplanung 
 Freiflächenphotovoltaikanlagen sind nicht privilegiert und sind auch nicht typischerweise 

standortgebunden i.S. § 35 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BauGB. Die Zulässigkeit als sonstiges Vor-
haben im Außenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB scheidet i. d. R. aus, da regelmäßig 
eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vorliegen wird (Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Eigenart der Landschaft oder die 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes). 

 Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit kann daher nur im Wege der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes i. S. d. § 8 oder § 12 BauGB herbeigeführt werden. 

 
 Überragendes öffentliches Interesse 
 „Herzstück“ des Energiesofortmaßnahmenpakets des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Klimaschutz (BMWK) – so das BMWK in seiner Zusammenfassung der Kerninhalte 
des Pakets – ist die Verankerung des Grundsatzes, dass die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. 

 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) soll einen neuen § 2 erhalten, mit der Über-
schrift „Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien“, sein Inhalt soll lauten: 

 „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen lie-
gen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerba-
ren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden. Satz 2 gilt nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bünd-
nisverteidigung.“ 

 § 2 EEG soll, laut dem Gesetzesentwurf, bereits mit der Verkündung des Gesetzes, und 
nicht erst nach der beihilferechtlichen Notifizierung (Genehmigung) des Gesetzes durch 
die EU-Kommission in Kraft treten. Hieran wird deutlich, dass die Bundesregierung dem 
neuen Grundsatz ein beachtliches Beschleunigungspotenzial für den Ausbau der erneuer-
baren Energien beimisst. Der Paragraf selbst ist kompakt gehalten, die für seine Anwen-
dung wesentlichen Erläuterungen finden sich in der Gesetzesbegründung. Am 08.07.2022 
wurde vom Bundesrat, dass Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Aus-
bau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor beschlossen. 

 
 
3.  Verfahren 
 Der Vorhabensträger hat zusammen mit dem Eigentümer sein Vorhaben dem Gemeinde-

rat im Jahr 2021 vorgestellt. Dem Vorhaben wurde vom Gemeinderat grundsätzlich zuge-
stimmt. Zwischenzeitlich hatten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen dahingehend 
geändert, dass in einer Breite von 200 m zur Schienenstrecke eine Förderung nach dem 
EEG 2021 zulässig ist. Der Vorhabensträger wollte davon Gebrauch machen und seine 
Fläche daraufhin vergrößern. Der Gemeinderat hat daraufhin erneut darüber beraten und 
beschlossen, aufgrund seiner Planungshoheit, das Bebauungsplanverfahren mit der ur-
sprünglichen Breite von ca. 110 m durchzuführen.       

 Anschließend an den Aufstellungsbeschluss des Vorentwurfes am 19.01.2022 fand die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB vom 07.02.2022 – 07.03.2022 statt. 

 Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. Die während der 
Trägerbeteiligung eingegangen Stellungnahmen können der Anlage „Stellungnahmen und 
Behandlung der Stellungnahmen entnommen werden. 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/04_EEG_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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 Gegenüber dem Vorentwurf vom 20.12.2021 (beschlossen am 19.01.2022) haben sich 
folgende Änderungen und Ergänzungen ergeben: 

 
 - Erweiterung des Geltungsbereiches um insgesamt 0,57 ha (Hinzunahme Grünflächen  
   als Ausgleichsflächen für die Feldlerche),  
 - Aufnahme Ausgleichsmaßnahme M4 Entwicklung einer Buntbrache, 
 - Aufnahme Eingrünung der Zaunanlage unter M1, 
 - Aufnahme Beschränkung von künstlichen Lichtquellen unter M2, 
 - Redaktionelle Änderungen und Anpassung der Festsetzungen, Ausgleichsmaßnahmen  
   und Örtlichen Bauvorschriften, 
 - Aufnahme von Hinweisen zu Geotechnik, Zeitliche Begrenzung von Gehölzfällungen/ 
   Baufeldfreimachung, Bodenschutzkonzept, Abwasser, Bahnanlagen und Denkmal- 
   schutz,  
 - Ergänzung der Begründung und des Umweltberichtes, 
 - Aufnahme von Höhenlinien und der Gleisanlage in die Planzeichnung. 
 
 
4. Überörtliche Planungen 
 
4.1 Landesentwicklungsplan 2002 
 Der Landesentwicklungsplan 2002 ordnet die Gemeinde Boms dem „Ländlichen Raum im 

engeren Sinne“ zu und formuliert folgende allgemeine Ziele und Grundsätze (Quelle: LEP 
2002, Kap. 2.2.).: 
Der ländliche Raum im engeren Sinne weist mit seinem hohen Freiraumanteil ein weithin 
agrarisch geprägtes Landschaftsbild auf. 
-  Der ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige Wohnstand-

ortbedingungen ressourcenschonend genutzt, ausreichende und attraktive Arbeits-
platz-, Bildung- und Versorgungsangebote in angemessener Nähe zum Wohnstandort 
bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle Wandel sozial verträglich bewäl-
tigt und großflächige, funktionsfähige Freiräume gesichert werden.  

-  Durch die hohe Erholungs-, Freizeit- und Umweltqualität vielerorts gegebenen günsti-
gen Wohnstandortbedingungen sind zu sichern, für die weitere Siedlungsentwicklung 
Flächen sparend, orts- und landschaftsgerecht zu nutzen und im Standortwettbewerb 
als Vorteil gezielt einzusetzen.  

-  Günstige Voraussetzungen für die Erholung und den Tourismus sollen genutzt werden 
und dafür erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt werden. 

-  Gleichzeitig sind im Ländlichen Raum i.e.S. auch Entwicklungsaufgaben besonders 
wichtig, die zur Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die weitere Entwick-
lung von Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbereich betragen. Zur Erweiterung der 
Erwerbsgrundlagen sollen außerdem günstige Voraussetzungen für Erholung, Freizeit 
und Tourismus genutzt und dafür erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt wer-
den. Natur und Landschaft sollen dabei bewahrt und die naturräumlichen Vorausset-
zungen einer touristischen Entwicklung langfristig gesichert werden.  

 
 Plansatz 3.1.9 Landesentwicklungsplan von 2002 
 Die Planung der Freiflächenphotovoltaikanlage widerspricht nicht dem Ziel 3.1.9 des Lan-

desentwicklungsplanes. Das Ziel, die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer Be-
deutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft auf das Unvermeidbare zu be-
schränken, wird durch die Festlegungen des Regionalplan Bodensee-Oberschwaben wei-
ter konkretisiert. Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Vorbehalts- bzw. Vorrangge-
biet.  

 
Plansatz 5.3.2 Landesentwicklungsplan von 2002 

 Die Belange der Landwirtschaft wurden in der Standortalternativenprüfung verstärkt be-
rücksichtigt. Die Flächen gehören alle einem Eigentümer. Dieser hatte die Flächen in der 
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Vergangenheit selbst bewirtschaftet. Es sind daher keine großen Verwerfungen beim örtli-
chen Pachtgefüge zu erwarten. 

 
 Für das gesamte Stadtgebiet Trochtelfingen (956 ha) muss dieser eine Fläche von ca. 19 

ha an Vorrangflächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen und Windenergieflächen auswei-
sen um besagtes 2 % Ziel der Regierung nachzukommen. 

 Mit der vorliegenden Planung bekennt sich der Träger der Planungshoheit bewusst dazu, 
an einer von der Bevölkerung akzeptierten Stelle, in dieser Größenordnung, dieser Forde-
rung Rechnung zu tragen. Mit 1,75 ha netto Baufläche für die Freiflächenphotovoltaikan-
lage wird ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung des Zieles von 19 ha (ca. 11 %) in der 
Gemeinde gelegt um beispielsweise noch hochwertigere Böden Vorrangflur I „Ebersbach-
Musbach, Atzenberger Höhe“ im gleichen Gemeindeverwaltungsverband zu schonen. 

 Die Bündelung von Flächen wird zukünftig entscheiden, in wieviel Bereichen insgesamt 
die Landschaft durch den Bau der Anlagen überprägt wird.   

 
 Zu Plansatz 5.1.1 Landesentwicklungsplan von 2002 
 Die Auswirkungen des Solarparks auf das Landschaftsbild wurden untersucht. Aufgrund 

seiner eher versteckten Lage weist das Gebiet keine Fernwirksamkeit auf. Die Beeinträch-
tigungen im Nahbereich werden durch Eingrünungsmaßnahmen gemindert.  

 
4.2 Regionalplan 
 Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 2020 (Satzungsbeschluss 25.06.2021) weist 

die Gemeinde Boms als Mittelbereich aus. In den Mittelbereichen soll auf eine mit den 
Versorgungs-, Arbeitsplatz- und Verkehrsangeboten abgestimmte Verteilung von Wohn- 
und Arbeitsstätten sowie auf ausgewogene Raumfunktionen hingewirkt werden. 

 Die Raumnutzungskarte des Regionalplanes enthält im Plangebiet des Bebauungsplanes 
keine Darstellungen. 
 Grundsätzlich stehen damit der Ausweisung eines Sondergebietes für Freilandphotovolta-
ikanlagen aktuelle keine Ziele und Grundsätze der Raumordnung entgegen. 
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Auszug aus der Raumnutzungskarte Regionalplan Bodensee-Oberschwaben vom 25.06.2021 

 
 

5.  Örtliche Planungen 
 

5.1 Flächennutzungsplan  
 Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan 2020 des Gemeindeverwaltungsver-

bandes Altshausen als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Entsprechend der festge-
setzten Art der Nutzung (Sonstiges Sondergebiet) im Bebauungsplan, wird der Flächen-
nutzungsplan parallel zum Bebauungsplanverfahren geändert (Parallelverfahren nach § 8 
(3) BauGB). 

 Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Altshausen wird die ent-
sprechenden Beschlüsse fassen. 

 

Plangebiet 
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 Ausschnitt FNP GVV Altshausen 2020 

 
 

6.  Angaben zum Plangebiet 
 

6.1         Geltungsbereich des Bebauungsplans  
 Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2,43 hat und wurde gegenüber dem Vorentwurf 

vom 20.12.2021 (beschlossen am 19.01.2022) damit um 0,57 ha erweitert. Die Erweite-
rung ist ausschließlich auf die von der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Ravensburg geforderte Ausgleichsfläche für die Feldlerche zurückzuführen. Eine Vergrö-
ßerung der eigentlichen Anlagenfläche für die PV Module hat nicht stattgefunden.  

 Die Fläche befindet sich ca. 600 m östlich des Siedlungsrandes von Boms, ca. 450 m 
südlich des Siedlungsrandes von Schwarzenbach und ca. 270 m südwestlich des Sied-
lungsrandes von Glochen. Der Geltungsbereich umfasst Teile des Flst. Nr. 443 nach der 
Flurbereinigung durch das Vermessungs- und Flurbereinigungsamt Ravensburg. Die Flä-
chen werden heute bereits nach neuer Flurneuordnung bewirtschaftet. Da das Landesver-
messungsamt Baden-Württemberg diese neue Flurstücksaufteilung noch nicht übernom-
men hat, sind im Entwurf des Bebauungsplanes deshalb noch die ursprünglichen Flst. Nr. 
64/1, 63/2, 63/3, 66 und 67 innerhalb des Geltungsbereiches.  

 Nördlich, westlich und südlich grenzt das Plangebiet an landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an. Östlich befindet sich direkt angrenzend die Schienenstrecke Isny/Herbertingen. 
Östlich der Schienenstrecke befindet sich bereits eine Freiflächenphotovoltaikanlage.  

 
  
 
 
 
 
 
 

Plangebiet 
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  Das Plangebiet wird wie in nachfolgender Planzeichnung dargestellt, begrenzt: 
  

 
 
6.2 Örtliche Rahmenbedingungen 
 Nördlich, westlich und südlich befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Östlich 

grenzt die Schienenstrecke an. Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden 
landwirtschaftlich genutzt (Ackerflächen). Das Plangebiet fällt von Norden nach Süden 
insgesamt auf der gesamten Länge um etwa 5,0 Höhenmeter von ca. 613,00 m ü. NHN. 
auf ca. 608,00 m ü. NHN. Von Westen nach Osten fällt das Gelände insgesamt auf der 
gesamten Länge um etwa 3,0 Höhenmeter von ca. 614,00 m ü. NHN. auf ca. 613,00 m ü. 
NHN. Ca. 50 m westlich des Geltungsbereiches läuft eine Erdgasleitung durch das Flst. 
Nr. 443. Eine Beeinträchtigung dieser Leitung durch die Freiflächenphotovoltaikanlage 
kann ausgeschlossen werden. 

 Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb einer Wasserschutzgebietszone.  
 FFH-Mähwiesen, Biotope und Naturdenkmale befinden sich ebenfalls nicht innerhalb des 

Geltungsbereiches.  
 Landesweite Biotopverbundsflächen, mittlerer und feuchter Standort 1000 m Suchraum, 

befinden sich nur im geringen Umfang im Osten und mittig durch das Plangebiet verlau-
fend.  

 Durch das geplante Maßnahmenkonzept wird eine Beeinträchtigung des Schutzgebiets-
types nicht erwartet, sondern sogar eine Verbesserung herbeigeführt. Die Gemeinde wird 
die im Rahmen der nach der Novelle des Naturschutzgesetztes geforderten Ausweisung 
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von mindestens 15 % der Flächen als Biotopverbundsflächen bis zum Jahr 2030 mit einer 
eigenen Planung nachkommen.    

 
6.3 Standortalternativenprüfung und Vorbelastung 

Der Plangeber sieht es derzeit für die Gesamtgemarkung von Boms noch nicht als erfor-
derlich an, eine flächendeckenden Standortkonzeption für die Suche von geeigneten Flä-
chen durchzuführen.  
Verwiesen wird auf eine möglicherweise vom Gemeindeverwaltungsverband Altshausen 
im Jahr 2022 in Auftrag gebende flächendeckende Standortkonzeption auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes für großflächigen Freilandphotovoltaikanlagen. Die Gemeinde 
Boms erwartet sich als Mitgliedsgemeinde des Verbandes hiervon genauere Aussagen 
welchen Flächen sich auf der Gesamtgemarkung für eine Nutzung mit Freiflächenphoto-
voltaikanlagen eigenen. 
Zusätzlich wird der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben wird durch die Festlegung 
der Ausweisung von 2% seiner Fläche in den nächsten Jahren insgesamt ca. 7.002 ha 
netto Baufläche für die Windenergie und Freiflächenphotovoltaikanlagen bereitstellen 
müssen. Der Einstieg in entsprechende eigene Planungen hat bereits stattgefunden. Im 
Gegenstromprinzip ist es der Gemeinde möglich, eigene Flächen dem Regionalverband 
mitzuteilen, die dieser dann übernehmen muss. 
 
Unabhängig davon wurden im Vorfeld unterschiedliche Flächen geprüft. Dabei wurden 
insbesondere Flächen untersucht, die bisher nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) eine Vorbelastung aufweisen (Konversionsflächen) oder Standorte die auf Flächen 
innerhalb einer Entfernung von 200 m zu Schienenwegen und Autobahnen liegen. 
Die Schienenstrecke Ulm - Friedrichshafen verläuft dabei auf einer Länge von ungefähr 
1,6 km durch das Gemeindegebiet der Gemeinde Boms. Eine Autobahn läuft nicht durch 
das Gemeindegebiet. 
Entlang dieser 1,6 km wurden sind die Flächen östlich von Schwarzenbach und nördlich 
von Glochen aufgrund der Topographie sehr gut einsehbar. Dieser Bereich ist deswegen 
zu schützen. Nördlich von Glochen und im Südwesten befinden sich Waldflächen zu de-
nen ebenfalls ein Abstand eingehalten werden sollte. 
Der Bereich der direkt an die Bebauung Schwarzenbach und Glochen grenzt, sollte be-
züglich einer späteren städtebaulichen Erweiterung freigehalten werden. 
Damit reduziert sich die potentielle Fläche entlang der Schienenstrecke für eine Freiflä-
chenphotovoltaiknutzung auf den gewählten Standort.  
 

 Der gewählte Standort erfüllt dabei folgende Kriterien. 
 Weitere Vorbelastungen dieses Standortes ergeben sich aus der räumlichen Nähe zu den 

oben bereits bestehenden Freiflächenphotovoltaikanlage (Flst. Nr. 477 und 472 (Benen-
nung nach Flurneuordnung)). Hiermit wird insbesondere die Zersiedlung vermieden, weil 
der Standort bereits vorgeprägt ist. 

 Außerdem geben sich weitere Vorbelastungen   
 - auf den Nachbargrundstücken Flst. Nr. 442 und 441 (Benennung nach Flurneuordnung)    
   findet konventioneller, intensiver Ackerbau statt (Mineraldünger und Pestizide), 
 - der landwirtschaftliche Weg Flst. Nr. 444 (Benennung nach Flurneuordnung) stellt eine  
   wichtige und von der Landwirtschaft häufig frequentierte Verbindungsachse auch für re- 
   gionalen, landwirtschaftlichen Warentransport dar (z.B. Getreide und Mais in der Ern- 
   tesaison), 
     - der Standort ist durch die bestehende Bepflanzung entlang der Schienenstrecke in der  
   Sichtbeziehung nach Glochen bereits teilweise eingegrünt, 
 - Die Topographie der Fläche (Südosthang) lässt keinen Konflikt (Sichtbeziehung) mit der  
   Wohnbebauung in den Teilorten Boms, Schwarzenbach und Glochen erwarten  
 die die Fläche vorprägen.    
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Ergebnis 
Aufgrund der Lage entlang der Schienenstrecke und der bestehenden Freiflächenphoto-
voltaikanlage sowie der Topografie weist der Standort eine gute Einbindung in der Land-
schaft für die Nutzung für Freiflächenphotovoltaikanlage auf. Die Planung berücksichtigt 
dies vollumfänglich.  
 
Nutzung von Dachflächen für die Photovoltaiknutzung 

 Neben den Freiflächenphotovoltaikanlagen setzt die Gemeinde Boms verstärkt auf die 
Nutzung von Dachflächen. Die Gemeinde ist bestrebt weitere Dachflächen für die Nut-
zung mit Photovoltaikanlagen bereitzustellen. 

 
 
7. Umweltverträglichkeit 

 
7.1 Umweltbericht und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren, ist ein Umweltbericht nach § 2 a BauGB zu er-
stellen. Der Umweltbericht mit vollständiger Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist als Anlage 
diesem Bebauungsplan mit Bestands- und Maßnahmenplan beigefügt.  
Aus dem Vorentwurf des Umweltberichtes vom 10.06.2022 wird aus der allgemein ver-
ständlichen Zusammenfassung Folgendes zitiert: 
„Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringfügigen Lärmimmissionen. Aufgrund 
der großen Entfernung zu Wohnbebauung kommt es zu keinen erheblichen Beeinträchti-
gungen. 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
Die Ackerflächen im Untersuchungsgebiet stellen einen Lebensraum der Feldlerche dar. Im 
Zuge des Vorhabens ist mit einer Revierverschiebung zu rechnen. Es werden daher ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Um Tötungen und Verletzungen der Feld-
lerche zu vermeiden, erfolgt eine Zeitbeschränkung der Baufeldfreimachung. Im Rahmen 
der Ausweisung des Sondergebiets wird innerhalb des Geltungsbereichs Acker in extensi-
ves Grünland umgewandelt. Im Norden und Westen des Geltungsbereichs wird ein Blüh-
streifen angelegt. Die Gehölze östlich des Geltungsbereichs sind von dem Vorhaben 
nicht betroffen. 
Boden 
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer geringfügigen Beeinträchtigung von Bö-
den. Diese können durch Maßnahmen zum Schutz von Böden gemindert werden. Die ver-
bleibenden Beeinträchtigungen werden durch den Erosionsschutz durch die Entwicklung 
von extensiv genutztem Grünland kompensiert. 
Wasser 
Die Beeinträchtigungen durch die geringfügige Versiegelung von Böden werden durch eine 
Versickerung des Niederschlagwassers auf der Fläche gemindert. Es ist weder von einer 
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate noch von Verunreinigungen des Grundwas-
sers auszugehen. 
Klima, Luft 
Das Gebiet dient als Kaltluftentstehungsfläche. Die Flächen unter den Modulen dienen auch 
weiterhin der Kaltluftproduktion. Es kommt daher zu keinen erheblichen Beeinträchtigun-
gen. 
Landschaft 
Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch die Veränderung des Landschaftsbildes 
durch Solarmodule und die Umzäunung des Geländes. Durch die Entwicklung von Blüh-
streifen entlang der westlichen und nördlichen Grenze des Geltungsbereichs werden die 
Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß gesenkt. Eine Fernwirksamkeit des Vorha-
bens ist nicht zu erwarten. 
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Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es ist nicht von erheblichen Umweltauswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter durch 
das geplante Vorhaben auszugehen.  
Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines Schutz-
guts und die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in den vorange-
gangenen Abschnitten hingewiesen. 
Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung der bisherigen Nut-
zung anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Ausgleich werden nachstehend zusammen-
gefasst aufgeführt: 
▪ Zeitliche Begrenzung der Baufeldfreimachung 
▪ Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedung 
▪ Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
▪ Versickerung des Niederschlagwassers 
▪ Beschränkung der Beleuchtung 
▪ Entwicklung einer Buntbrache 
▪ Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen  
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funktionsfähigkeit der vorgese-
henen Maßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde. 
 

7.2 Artenschutz 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine artenschutzrechtliche Relevanz-
prüfung mit Stand vom März 2021 erarbeitet. Als Folge daraus wurde die Artengruppe Vö-
gel im Sommer 2021 noch einmal tiefergehend untersucht. Die Ergebnisse dieser Prüfung 
sind in dem Bericht vom Dezember 2021 zu entnehmen Aus dem Bericht vom Dezember 
2021 wird folgendes Ergebnis zitiert: 
 
„Östlich von Boms soll in der offenen Feldflur ein Solarpark entstehen. Die Potenzialab-
schätzung zum Artenschutz ergab weiteren Untersuchungsbedarf zur Artengruppe Vögel. 
Als Ergebnis der hier dargestellten Brutvogelkartierung wurde innerhalb des Plangebiets 
im Randbereich ein Revierzentrum der Feldlerche verortet. Revierverluste sind nicht zu 
erwarten, daher werden auch keine Ersatzmaßnahmen erforderlich. 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Vorhaben nicht konfliktbehaftet. Durch die struktu-
relle Aufwertung der Landschaft können für einzelne Arten positive Effekte entstehen. Die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Feldlerche als Offenlandvogelart sind so ge-
ring, dass Revierverluste nicht zu erwarten sind. Ersatzmaßnahmen sind nicht erforder-
lich.“ 
 

7.3 Immissionsschutz 
 Solarmodule sind nach aktuellstem Stand der Technik mit einer Antireflexionsschicht kon-
zipiert, da sich dadurch auch die Stromerträge weiter erhöhen lassen. Somit beträgt der 
reflektierte Anteil des Sonnenlichts derzeit max. 2%, von einer Blendung ist daher nicht 
auszugehen. 
Solarmodule arbeiten geräuschlos, da sie lediglich Lichtwellen über den photovoltaischen 
Effekt in Strom umwandeln. Wechselrichter und Trafostationen werden mehr als 20 m 
vom nächsten Wohngebäude errichtet, weshalb von diesen keine Lärmbelästigung nach 
TA Lärm ausgeht (vgl. Bayrisches Landesamt für Umwelt (2014): Praxis-Leitfaden für die 
ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen). Nachts ist die Anlage we-
gen fehlender Sonneneinstrahlung außer Betrieb. Eine Nachtbeleuchtung ist nicht vorge-
sehen und nicht notwendig. Staubbelastung durch die angrenzende Landwirtschaft ist 
ortsüblich und wird vom Betreiber des Solarparks akzeptiert. 
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7.4 Klimaschutz 
 Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen trägt direkt zum Klimaschutz bei, da sie pro 
erzeugter kWh ca. 627g C02 - Äquivalente einspart (vgl. Umweltbundesamt (2019, Dr. 
Lauf et. AI.): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger). 

 
 
8. Städtebauliche Konzeption 
 
8.1 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets ist über die Gemeindeverbindungsstraße Boms/Glo-
chen, und dem landwirtschaftlichen Weg parallel zur Schienenstrecke gesichert. Dieser 
Gemeindeverbindungsweg hat in Boms einen Anschluss an die Bundesstraße B 32. Da 
die Photovoltaikanlage elektronisch gesteuert und überwacht wird, ist nicht mit einem er-
höhten Erschließungsverkehr gegenüber der jetzigen Nutzung (landwirtschaftlicher Ver-
kehr und Anwohner) zu rechnen.  
 
 

9. Maßnahmen zur Verwirklichung 
 
9.1 Artenschutz 

Zur Aufrechterhaltung der Verbundfunktion sind die Zaunanlagen kleintierdurchlässig zu 
gestalten. Es dürfen nur Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune verwendet werden. 
Diese sind zwingend einzugrünen. Die Bodenfreiheit wird im Rahmen des weiteren Verfah-
rens noch mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Aktuelle Untersuchungen ge-
hen davon aus, dass sich die Artenvielfalt innerhalb des Parkes selber erhöht, wenn die 
Bodenfreiheit so gewählt wird, dass Prädatoren z.B. Fuchs und Marder die Zaunanlage 
nicht queren können.    

 

9.2 Schutz angrenzender Lebensräume 
   Bei der Kontrolle und Überwachung der Anlage ist auf den nächtlichen Einsatz von    
  Wachhunden und auf künstliche Lichtquellen zu verzichten. Ausnahmen davon stellen 

Überwachungsanlagen im Alarmfall dar. 
 
9.3 Versickerung von Niederschlagswasser 

Das auf den Photovoltaik-Modultischen und den Betriebsgebäuden anfallende Nieder-
schlagswasser ist zur Verringerung des Wasserabflusses und zur Anreicherung des 
Grundwassers auf dem Grundstück gegebenenfalls über Versickerungseinrichtungen 
über die bewachsene Bodenzone zur Versickerung zu bringen. 
 
 

10. Festsetzungen zum Bebauungsplan 
 
10.1 Art der baulichen Nutzung 
 Das Plangebiet ist als sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Freiflächenphoto-

voltaikanlage“ ausgewiesen. 
 Innerhalb des Sondergebiets „Freiflächenphotovoltaikanlage“ sind Modulreihen vorgese-

hen, die auf Gestellprofilen errichtet werden. Die Profile werden je nach Gegebenheit in 
den Boden gerammt, spiralförmig eingedreht oder mit Betonbalast auf den Boden gestellt. 
Um die Anlage nutzen zu können und um unnötige Gerätetransporte auszuschließen, 
werden notwendige Anlagen (Wechselrichtergebäude mit Traforaum und Mittelspan-
nungsschaltanlage, Umspannstationen, Ladestationen etc.) zugelassen.  

 
10.2 Maß der baulichen Nutzung 
 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die maximale Gebäudehöhe bzw. Höhe bauli-

cher Anlagen und die Grundflächenzahl ausreichend bestimmt.  
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11. Örtliche Bauvorschriften 
 
11.1 Äußere Gestaltung der Baukörper 

Um die Anlage in die umliegende Umgebung einzupassen werden Regelungen zur Art 
und Höhe der Modulreihen und zu den sonstigen baulichen Anlagen getroffen.  

 Um den Reflektionsgrad der Oberfläche in der freien Landschaft zu beschränken, werden 
maximale Hellbezugswerte (Remissionswert) festgesetzt (Landschaftsbild). Der Hellbe-
zugswert gibt den Wert der Lichtmenge an, die von der Oberfläche reflektiert wird. Die An-
gabe erfolgt in Prozent und ist den Herstellerangaben von Farben und Oberflächenmateri-
alien zu entnehmen.  

 
11.2 Einfriedungen 
 Die Anlage darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht frei zugänglich sein. Es wer-

den daher Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune mit Übersteigschutz zugelassen. 
Um Kleinsäugetiere und Niederwild sowie Amphibien nicht durch die Errichtung der Anla-
gen in ihrem Lebensraum zu stark einzuschränken, müssen die Einfriedungen einen Min-
destabstand zum gewachsenen Boden aufweisen.  

 
 
12. Flächenbilanz 
  
 Sonstiges Sondergebiet      
 SO “Freiflächenphotovoltaikanlage”             ca. 1,75 ha  72,0 %  
 Private Grünflächen             ca. 0,68 ha  28,0 %  

       
 Gesamtgebiet ca. 2,43 ha  100 %  

 
 
Boms, den 27.07.2022  
 
 
 
Clemens Künster Peter Wetzel 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Bürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 
 


